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Bundesministerin

Herrn

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-0.852.005

Wien, 20.11.20254
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3323 /)
des Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak betreffend Zahlen zu REHA-Einrichtungen der

Sozialversicherungstrager und der Pensionsversicherungsanstalt wie folgt:

Bereits aus dem Betreff (,Zahlen zu REHA-Einrichtungen der Sozialversicherungstréger und
der Pensionsversicherungsanstalt”) ergibt sich, dass die gegenstandliche, parlamentarische
Anfrage keine Geschéftsflihrung der Bundesregierung darstellt und demgemaR nicht vom
parlamentarischen Interpellationsrecht mitumfasst ist. Das in Art 52 Abs 1 B-VG geregelte
parlamentarische Interpellationsrecht ermoglicht, die  Geschéaftsfihrung der
Bundesregierung zu kontrollieren, ihre Mitglieder zu befragen und Auskiinfte zu verlangen.
Es dient der politischen Kontrolle der Bundesregierung. Das Interpellationsrecht bezieht
sich allerdings nur auf Angelegenheiten, die im Einfluss- und Verantwortungsbereich der

Bundesregierung oder ihrer Mitglieder liegen.

Die Tatigkeiten von Selbstverwaltungskérpern — wie den Sozialversicherungstragern und

dem Dachverband der Sozialversicherungstrager — sind gemafs Art 120b Abs 1 B-VG frei von
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staatlichen Weisungen zu besorgen. In Bezug auf diese autonomen Tatigkeiten greift das
Interpellationsrecht nicht, da den obersten Organen des Bundes keinerlei Einfluss- oder
Steuerungsmoglichkeiten zukommen. Eine Auskunft kann nur Uber Angelegenheiten

verlangt werden, die im Verantwortungsbereich der obersten Verwaltungsorgane liegen.

Gegenstand von parlamentarischen Anfragen ist daher ausschliellich die Ausiibung des
staatlichen Aufsichtsrechts durch das zustdndige Organ, nicht jedoch das

Verwaltungshandeln des beaufsichtigten Organs.

Die gegenstandliche Anfrage fallt daher aufgrund des fehlenden Einfluss- und
Verantwortungsbereichs nicht in die Zustandigkeit des BMASGPK.

Neben dem bereits Ausgefiihrten kann hinsichtlich der Fragen 1, 4 bis 17, 18 und 19
folgendes erganzend festgehalten werden:

Frage 1: Wie viele Rehabilitations-Einrichtungen gibt es mit August 2025 insgesamt in
Osterreich?
a. Wie sind diese in den Bundeslédndern verteilt, welche Schwerpunkte weisen
diese auf und von welcher Kasse werden diese betrieben?
b. Wie haben sich die Anzahl, Verteilung und Schwerpunkte seit 2010 veréndert?

Im Jahr 2024 weist die Krankenanstaltenstatistik fiir Osterreich insgesamt 81 stationire
Rehabilitationseinrichtungen aus. Diese sind inkl. deren Standort-Bundesland, Rechtstrager

und Schwerpunkte im Tabellenblatt , 1 der Beilage aufgelistet.

Die Verteilung der von der Kasse betriebenen stationaren Rehabilitationseinrichtungen inkl.
deren Standort-Bundesland und Schwerpunkte sind dem Tabellenblatt ,,1a“ der Beilage zu

entnehmen.

Die  Anzahl, die Verteilung und die Schwerpunkte der stationdren
Rehabilitationseinrichtungen pro Jahr von 2010 bis 2024 sind dem Tabellenblatt ,, 1b“ der

Beilage zu entnehmen.
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Fragen 2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16 und 17

e Wie viele Rehabilitations-Einrichtungen wurden seit 2010 eréffnet?

a. Wie sind diese in den Bundesléindern verteilt, welche Schwerpunkte wiesen
diese auf und von welcher Kasse werden diese betrieben?
b. Welche Griinde lagen fiir die jeweilige Er6ffnung vor?

e Wie viele Rehabilitations-Einrichtungen wurden seit 2010 geschlossen?

a. Wie waren diese in den Bundesléndern verteilt, welche Schwerpunkte wiesen
diese auf und von welcher Kasse wurden diese betrieben?

e Welche REHA-Einrichtungen wurden seit 2010 aufgrund von Faktoren wie
Personalgewinnung, finanzieller Lage, Leistungsspektrum oder Ndhe zu anderen
Standorten geschlossen oder einer geplanten SchlieSung unterzogen? (Bitte fiir
jede Einrichtung das Jahr und die jeweiligen Entscheidungsgriinde nennen)

o Wie viele Arbeitsplitze waren seit 2010 von SchlieSungen betroffen? Bitte die
jeweilige Kasse, die Zahl der betroffenen Arbeitsplitze je Standort und Jahr
angeben.

e Welche Mafsnahmen wurden jeweils zur Sicherung von Beschdftigung (z.B.
Versetzung, Umschulung, Ubergangslésungen) ergriffen und wie viele Mitarbeiter
konnten so weiterbeschdiftigt werden?

a. Wie viele Mitarbeiter konnten nicht weiterbeschdiftigt werden?
b. Gab es fiir diese Sozialpléine?

e Gab es seit 2010 Fdlle, in denen Reha-Einrichtungen an alternative Betreiber
(6ffentlich, privat) iibergeben wurden? (Bitte je Fall den Tréger, das Jahr, das
Auswahlverfahren und das Ergebnis angeben)

e Welche Reha-Einrichtungen welcher Tréiiger sind aktuell von SchliefSungen
betroffen?

a. Welche Griinde liegen hier jeweils vor?
b. Welche Mafsnahmen werden jeweils zur Weiterbeschdiftigung der Mitarbeiter
ergriffen?
i Wie viele Mitarbeiter kénnen nicht weiterbeschdiftigt werden?
ii. Gdibe es fiir diese Sozialpldne?
e Welcher konkrete Kapazititsverlust ist durch diese SchliefSungen zu erwarten?
e Wie wird sichergestellt, dass die verlorene Kapazitéit anderweitig kompensiert

wird?
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e Entspricht der angefiihrte Medienbericht den Tatsachen, dass auch der Standort
des Kurhauses in Bad Schallerbach geschlossen wird?
Wenn ja, welche Griinde liegen hier vor?

b. Welche Mafsnahmen werden fiir das Kurhaus in Bad Schallerbach zur Sicherung
von Beschdftigung (z.B. Versetzung, Umschulung, Ubergangslésungen)
ergriffen, und wie viele Mitarbeiter kénnten so weiterbeschdftigt werden?

i- Wie viele Mitarbeiter knnten nicht weiterbeschdftigt werden?
ji- Gdibe es fiir diese Sozialplidne?
e Welcher konkrete Kapazitdtsverlust ist durch die SchliefSung des Kurhauses in Bad

Schallerbach zu erwarten?

e Wie wird sichergestellt, dass die verlorene Kapazitéit des Kurhauses in Bad

Schallerbach anderweitig kompensiert wird?

Bezliglich dieser Fragen darf auf die Einleitung der parlamentarischen Anfrage verwiesen

werden.

Frage 4: Wie viele Rehabilitations-Einrichtungen wurden mit August 2025 an welchen

Standorten von der Osterreichischen Gesundheitskasse (OGK) betrieben?

a. Welche medizinischen Schwerpunkte sind fiir jede dieser Einrichtungen
ausgewiesen (z.B. Orthopddie, Neurologie, Kardiologie, Onkologie,
Pneumologie, Stoffwechsel/Diabetes, Psychische Gesundheit, Kinder- und
Jugendrehabilitation, Geriatrische Rehabilitation, Long-COVID etc.)?

b. Wie hat sich die Anzahl dieser Einrichtungen und Standorte (Er6ffnungen,
SchliefSungen, Fusionen und Schwerpunktwechsel) seit 2010 jéihrlich entwickelt?

c. Wie hat sich seit 2010 jéhrlich die Anzahl der Einrichtungen je medizinischem
Schwerpunkt entwickelt?

d. Wie viele Planbetten (bzw. genehmigte Pldtze) hatte jede Einrichtung in den
Jahren 2010 bis dato?

e. Wie viele Aufnahmen bzw. abgeschlossene Aufenthalte pro Jahr hatte jede
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?

f. Wie hoch war die durchschnittliche Verweildauer pro Aufenthalt in jeder
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?
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g. Gab es seit 2010 Umwidmungen oder Schwerpunktwechsel einzelner
Einrichtungen? (Bitte je Einrichtung das Jahr und eine kurze Begriindung

nennen)

Im Tabellenblatt ,,4“ finden sich fiir die Jahre 2010 bis 2024 die von der OGK betriebenen
stationaren Rehabilitationseinrichtungen inkl. Standort-Bundesland und deren
Schwerpunkte sowie die tatsachlich aufgestellten Betten und die stationdren Aufenthalte
und die durchschnittliche Belagsdauer je Einrichtung. Zu Umwidmungen oder
Schwerpunktwechsel stationarer Rehabilitationseinrichtungen (Frage 4g) liegen keine lGber

die in der Beilage angefiihrten Daten hinausgehenden Informationen vor.

Informationen bezlglich der Rehabilitations-Einrichtungen sind auch auf der Website der
OGK angefiihrt. Einerseits finden sich auf der Homepage unter ,Gesundheitseinrichtungen
/ Kur- und Reha-Hauser”, andererseits auch im Jahresbericht weitergehende Informationen

zu den Rehabilitationseinrichtungen.

Frage 5: Wie viele Rehabilitations-Einrichtungen wurden mit August 2025 von der
Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
betrieben?

a. Welche medizinischen Schwerpunkte sind fiir jede dieser Einrichtungen
ausgewiesen (z.B. Orthopddie, Neurologie, Kardiologie, Onkologie,
Pneumologie, Stoffwechsel/Diabetes, Psychische Gesundheit, Kinder- und
Jugendrehabilitation, Geriatrische Rehabilitation, Long-COVID etc.)?

b. Wie hat sich die Anzahl dieser Einrichtungen und Standorte (Eréffnungen,
SchliefSungen, Fusionen und Schwerpunktwechsel) seit 2010 jéhrlich entwickelt?

c. Wie hat sich seit 2010 jéhrlich die Anzahl der Einrichtungen je medizinischem
Schwerpunkt entwickelt?

d. Wie viele Planbetten (bzw. genehmigte Pldtze) hatte jede Einrichtung in den
Jahren 2010 bis dato?

e. Wie viele Aufnahmen bzw. abgeschlossene Aufenthalte pro Jahr hatte jede
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?

f. Wie hoch war die durchschnittliche Verweildauer pro Aufenthalt in jeder
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?
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g. Gab es seit 2010 Umwidmungen oder Schwerpunktwechsel einzelner
Einrichtungen? (Bitte je Einrichtung das Jahr und eine kurze Begriindung

nennen)

Im Tabellenblatt ,,5“ finden sich fir die Jahre 2010 bis 2024 die von der BVAEB betriebenen
stationaren Rehabilitationseinrichtungen inkl. Standort-Bundesland und deren
Schwerpunkte sowie die tatsachlich aufgestellten Betten und die stationdren Aufenthalte
und die durch-schnittliche Belagsdauer je Einrichtung. Zu Umwidmungen oder
Schwerpunktwechsel stationarer Rehabilitationseinrichtungen (Frage 5g) liegen keine liber

die in der Beilage angefiihrten Daten hinausgehenden Informationen vor.

Informationen bezliglich der Rehabilitations-Einrichtungen sind auch auf der Website der
BVAEB angefiihrt. Einerseits finden sich auf der Homepage unter ,Kontakt /
Gesundheitseinrichtungen®, andererseits auch im Jahresbericht weitergehende

Informationen zu den einzelnen Rehabilitationseinrichtungen.

Frage 6: Wie viele Rehabilitations-Einrichtungen wurden mit August 2025 von der
Sozialversicherung der Selbststindigen (SVS) betrieben?

a. Welche medizinischen Schwerpunkte sind fiir jede dieser Einrichtungen
ausgewiesen (z.B. Orthopddie, Neurologie, Kardiologie, Onkologie,
Pneumologie, Stoffwechsel/Diabetes, Psychische Gesundheit, Kinder- und
Jugendrehabilitation, Geriatrische Rehabilitation, Long-COVID etc.)?

b. Wie hat sich die Anzahl dieser Einrichtungen und Standorte (Er6ffnungen,
SchliefSungen, Fusionen und Schwerpunktwechsel) seit 2010 jéhrlich entwickelt?

c. Wie hat sich seit 2010 jéhrlich die Anzahl der Einrichtungen je medizinischem
Schwerpunkt entwickelt?

d. Wie viele Planbetten (bzw. genehmigte Pldtze) hatte jede Einrichtung in den
Jahren 2010 bis dato?

e. Wie viele Aufnahmen bzw. abgeschlossene Aufenthalte pro Jahr hatte jede
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?

f. Wie hoch war die durchschnittliche Verweildauer pro Aufenthalt in jeder
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?
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g. Gab es seit 2010 Umwidmungen oder Schwerpunktwechsel einzelner
Einrichtungen? (Bitte je Einrichtung das Jahr und eine kurze Begriindung

nennen)

Im Tabellenblatt ,,6“ finden sich fir die Jahre 2010 bis 2024 die von der SVS betriebenen
stationaren Rehabilitationseinrichtungen inkl. Standort-Bundesland und deren
Schwerpunkte sowie die tatsachlich aufgestellten Betten und die stationdaren Aufenthalte
und die durchschnittliche Belagsdauer je Einrichtung. Zu Umwidmungen oder
Schwerpunktwechsel stationarer Rehabilitationseinrichtungen (Frage 6g) liegen keine lGber

die in der Beilage angefiihrten Daten hinausgehenden Informationen vor.

Informationen bezliglich der Rehabilitations-Einrichtungen sind auch auf der Website der
SVS angefiihrt. Einerseits finden sich auf der Homepage unter ,Gesundheit & Vorsorge /
Rehabilitation & Heilverfahren (Kur) / Gesundheitseinrichtungen®, andererseits auch im
Jahresbericht weitergehende Informationen zu den einzelnen

Rehabilitationseinrichtungen.

Frage 7: Wie viele Rehabilitations-Einrichtungen wurden mit August 2025 von der
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) betrieben?

a. Welche medizinischen Schwerpunkte sind fiir jede dieser Einrichtungen
ausgewiesen (z.B. Orthopddie, Neurologie, Kardiologie, Onkologie,
Pneumologie, Stoffwechsel/Diabetes, Psychische Gesundheit, Kinder- und
Jugendrehabilitation, Geriatrische Rehabilitation, Long-COVID etc.)?

b. Wie hat sich die Anzahl dieser Einrichtungen und Standorte (Er6ffnungen,
SchliefSungen, Fusionen und Schwerpunktwechsel) seit 2010 jéhrlich entwickelt?

c. Wie hat sich seit 2010 jéhrlich die Anzahl der Einrichtungen je medizinischem
Schwerpunkt entwickelt?

d. Wie viele Planbetten (bzw. genehmigte Pldtze) hatte jede Einrichtung in den
Jahren 2010 bis dato?

e. Wie viele Aufnahmen bzw. abgeschlossene Aufenthalte pro Jahr hatte jede
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?

f. Wie hoch war die durchschnittliche Verweildauer pro Aufenthalt in jeder
Einrichtung in den Jahren 2010 bis dato?
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g. Gab es seit 2010 Umwidmungen oder Schwerpunktwechsel einzelner
Einrichtungen? (Bitte je Einrichtung das Jahr und eine kurze Begriindung

nennen)

Im Tabellenblatt ,,7“ finden sich fiir die Jahre 2010 bis 2024 die von der PVA betriebenen
stationaren Rehabilitationseinrichtungen inkl. Standort-Bundesland und deren
Schwerpunkte sowie die tatsachlich aufgestellten Betten und die stationdaren Aufenthalte
und die durchschnittliche Belagsdauer je Einrichtung. Zu Umwidmungen oder
Schwerpunktwechsel stationarer Rehabilitationseinrichtungen (Frage 7g) liegen keine Gber

die in der Beilage angefiihrten Daten hinausgehenden Informationen vor.

Informationen beziiglich der Rehabilitations-Einrichtungen sind auch auf der Website der
PVA angefuhrt. Einerseits finden sich auf der Homepage unter ,,Reha & Pravention / Unsere
Reha-Zentren”, andererseits auch im Jahresbericht weitergehende Informationen zu den

einzelnen Rehabilitationseinrichtungen.

Frage 18: Haben die Zielzahlen fiir die medizinische Rehabilitation der 2. Verordnung zum
0SG 2025 Auswirkungen auf die einzelnen Reha-Einrichtungen?
a. Wenn ja, warum?
b. Wenn ja, welche?
c. Wenn ja, inwiefern unterscheiden sich die Zielzahlen fiir die medizinische
Rehabilitation im Vergleich zum Ist-Niveau?
d. Wenn ja, besteht ein Zusammenhang mit der SchlieSung des Kurhauses in Bad
Schallerbach?
i. Wenn ja, welcher?

ii. Wenn nein, warum nicht?

Auswirkungen kénnen sich dahingehend ergeben, dass in den Rehabilitations-Indikations-
gruppen (RIG) mit Bettendefizit bzw. Defizit an ambulanten Rehabilitationsverfahren ggf.

Moglichkeiten der Erweiterung einer Rehabilitationseinrichtung ergeben kdnnten.

In Regionen mit einer Uberversorgung in bestimmten RIG gelten bestehende Einrichtungen
mit aufrechter krankenanstaltenrechtlicher Betriebsbewilligung, die zum Zeitpunkt des

erstmaligen Inkrafttretens des OSG 2017 bzw. danach (iber Vertrdge mit einem oder
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mehreren Sozialversicherungstragern verfligten, solange als plankonform als diese Vertrage
bestehen (vgl. 0SG 2025 i.d.g.F., S. 61 und 62).

Mit Stand Mai 2025 gab es in Osterreich insgesamt 11.345 vertragliche stationire Betten*
in der Erwachsenen-Rehabilitation. Im Soll 2030 werden in der OSG-Verordnung 2025
insgesamt 11.654 Betten ausgewiesen, dies entspricht einer Differenz von plus 309 Betten
bis 2030.

Mit Stand Mai 2025 gab es in Osterreich insgesamt 21.901 ambulante Rehabilitations-
verfahren der Phase II** in der Erwachsenen-Rehabilitation. Dem gegeniiber stehen 28.900
ambulante Soll-Rehabilitationsverfahren gemaR OSG-Verordnung 2025, dies entspricht

einer Differenz von plus 6.999 ambulanten Rehabilitationsverfahren bis 2030.

* Vertragliche stationdre Betten in Betrieb, inkl. jener Standorte/Betten, die zum Zeitpunkt der Erstellung
des Rehabilitationsplans 2025 noch nicht in Betrieb waren, aber bereits {iber eine SV-Vertragszusage

verflgten

** |n ambulanten Rehabilitationseinrichtungen abgeschlossene und mit SV-Tragern abgerechnete ambulante
Rehabilitationsverfahren der Phase Il im Jahr 2023 bzw. von SV-Tragern jahrlich zugesagte ambulante
Rehabilitationsverfahren gemaR SV-Vertragszusage, inkl. jener Standorte/Kapazitaten, die zum Zeitpunkt
der Erstellung des Rehabilitationsplans 2025 noch nicht in Betrieb waren, aber bereits lber eine SV-
Vertragszusage verfugten (Stand Ende Mai 2025). Exkl. jener Standorte/Kapazititen, die zum Zeitpunkt
der Erstellung des Rehabilitationsplans 2025 Uber Betriebsbewilligungen zur ambulanten Phase-II-
Rehabilitation verfuigten, jedoch Uber keinen aufrechten Vertrag mit einem SV-Trager zur ambulanten
Phase-lI-Rehabilitation.

Es besteht kein Zusammenhang, da es sich beim ,,Gesundheitszentrum Bad Schallerbach”
der BVAEB um eine Kureinrichtung und nicht um eine stationdare oder ambulante
Rehabilitationseinrichtung im Bereich der medizinischen Rehabilitation handelt.
Kureinrichtungen sowie Mallnahmen der Gesundheitsvorsorge in Kureinrichtungen sind
nicht Gegenstand der Kapazititsplanung des Rehabilitationsplans und auch nicht des OSG
bzw. der OSG-Verordnung.
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Frage 19: Sehen die Zielzahlen fiir die medizinische Rehabilitation der 2. Verordnung zum
0SG 2025 eine geringere Reha-Versorgung bzw. eine Kiirzung der Versorgungsplitze vor?
a. Wenn ja, welche SparmafSnahmen sind hier mafSigebend?
b. Wenn nein, welche anderen Griinde liegen vor?
c. Wenn nein, kénnen Sie einen Zusammenhang der Zielzahlen fiir die
medizinische Rehabilitation der 2. Verordnung zum OSG 2025 mit den
SchliefSungen der Reha-Einrichtungen ausschlief3en?

Die Zielzahlen fiir die medizinische Rehabilitation der 2. Verordnung zum OSG 2025 zeigen
insgesamt sowohl im stationaren als auch im ambulanten Bereich einen Ausbau der Kapazi-
taten. Teilweise kommt es aufgrund der Bedarfsprognose bei einzelnen RIG zu Verschie-
bungen zwischen stationdaren und ambulanten Kapazitdten sowie zu leichten
Verringerungen, die aber insgesamt wieder ausgeglichen werden. Im Bereich der
stationdren Rehabilitation bei Kindern und Jugendlichen erfolgt keine Anderung der

Zielzahlen.

Mit freundlichen GriiRen

Korinna Schumann

Bundesministerium fur Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und

%»\“‘ s Tep Unterzeichner Konsumentenschutz
o
& Q‘(\ Datum/Zeit 2025-11-21T07:18:18+01:00
& ¢ * . o —
BUND ERILM FOR Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.

| SOZIALES, Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

GESUNDHEIT, PFLEGE UND
KONSUMENTENSCHUTZ

@ Serien-Nr. 1088205675
AMTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Prifinformation

10 von 10

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 11- 21T10: 16: 10+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2025-11-21T07:18:18+0100
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-11-21T10:16:10+0100
	Parlamentsdirektion




